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Ohlsborn – Walesburne 
 

Lärmschutz oder Bodendenkmal, warum nicht beides ? 

- Ein Arbeitspapier – Auflage 1 vom 04.06.12 - 
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Vorbemerkung 
 

Nach dem Bau eines Lärmschutzwalls südlich der A 44 (Stadt Baunatal) wurde der Verkehrslärm 
verstärkt in Richtung der nördlich gelkegenen Stadtteile von Kassel reflektiert. Außerdem hatte durch 
den Mauerfall und die Wiedervereinigung das Verkehrsaufkommen erheblich zugenommen, so dass 
diese Stadtteile einschl. des Brasselsberges über ihre Ortsbeiräte auch auf der Nordseite 
Lärmschutzmaßnahmen an der A 44 forderten. Damals hieß es seitens der für die Autobahn 
zuständigen Behörden, dass diese Maßnahmen wegen Bestandsschutz nicht vom Bund eingefordert 
werden könnten. Eines Tages wurde von der Stadt Kassel mit dem Bau eines Lärmschutzwalls 
begonnen, der zwischenzeitlich weithin sichtbare Formen angenommen hat. Das Prinzip ist, dass dort 
Erde und Abbruchmaterial gelagert werden kann. Die fälligen Kippgebühren finanzieren nicht nur den 
Wall, sondern werfen auch noch einen Überschuss für die beteiligten Firmen und die Stadt Kassel ab.  
Ortsbeirat und Bürger des Brasselsberges sind davon ausgegangen, dass der Lärmschutzwall auch zu 
ihrem Schutz fortgesetzt wird. Von den in diesem Bereich vorhandenen Wüstungen aus Eisenzeit und 
Mittelalter hatte die Allgemeinheit keine Kenntnis.  
Dies blieb so bis die HNA am 20.03.12 (s. Anlage) darüber berichtete und damit Unruhe in die 
Bevölkerung der betroffenen Stadtteile brachte. Und nicht nur in diese. Auch die Politik mischte sich in 
tlw. unqualifizierter Weise ein und forderte den Weiterbau des Lärmschutzwalls, ohne auf die 
Argumente der Denkmalschützer einzugehen (Artikel HNA vom 29.03.12 und 23.05.12). Letzterer mit 
Kommentar, in dem sich die HNA eindeutig auf die Seite des Lärmschutzes stellt, ohne die kulturellen 
Aspekte zu würdigen. Im Ortsbeirat Brasselsberg wurde die Angelegenheit etwas differenzierter 
gesehen, denn Lärmschutz geht auch ohne große Erdbewegungen. 
Dann kam es aber ganz anders: In der Ortsbeiratssitzung Nordshausen am 23.05.12 erklärte 
Stadtbaurat Nolda, dass für den betreffenden Abschnitt des Lärmschutzwalls weder Baurecht bestehe 
noch ein Weiterbau geplant sei (Artikel HNA v.25.05.12 s. Anlage). 
Offensichtlich geht es hier weder um Kultur noch um Lärmschutz, sondern einfach nur um Geld. Man 
möchte gern weitermachen und weiter daran verdienen und die HNA hat sich vor diesen Karren 
spannen lassen. 
Für diese These spricht auch, dass sich der mit dem im Bau befindlichen Lärmschutzwall beauftragte 
Landschaftsplaner mit der Stadtteilkultur in Verbindung gesetzt hat, um diese bei einem Ortstermin am 
10.05.12, an dem auch 2 Mitglieder des Ortsbeirats teilgenommen haben, von den Vorschlägen des 
Unternehmenskonsortiums zu überzeugen, es bei einem Bodenradar zu belassen.  
Für die betroffenen Ortsbeiräte, besonders aber für den Brasselsberg bedeutet die Aussage des 
Stadtbaurats, beim Lärmschutz für ihre Bürger wieder bei Null anzufangen. Dies sollte aber mit 
Augenmaß geschehen und die einmalige kulturhistorische Situation berücksichtigen. 
 

    
 
10.05.12: Lagebesprechung vor einer Begehung und Blick über das Gelände über den Wüstungen 
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Informationen zur Wüstung Ohlsborn / Walesburne 
 

Zur Zeit liegen hier nicht mehr Erkenntnisse vor als das, was die HNA darüber berichtet hat. Da die 
Zeitungsartikel in der Anlage beigefügt sind, kann hier auf eine Inhaltsangabe verzichtet werden.  
Vom kulturhistorischen Standpunkt ist das Besondere, dass hier 2 Wüstungen aus verschiedenen 
Geschichtsepochen (Eisenzeit und Mittelalter) übereinander liegen. Da die Lage vieler Wüstungen, 
deren Namen bekannt sind, im Kasseler Raum nicht exakt bekannt ist, hat es schon eine erhebliche 
Bedeutung, dass sie es hier ist und das gleich im Doppelpack. 
Da die Wüstung in der Nähe des historischen Fernweges von Köln und Paderborn über die Fuldafurt an 
der Neuen Mühle nach Osten liegt, könnten durch die Wüstungen Erkenntnisse über das Alter dieses 
Fernweges gewonnen werden. War er z.B. schon zur Eisenzeit oder früher vorhanden? Auch für den 
historischen Weg über den Brasselsberg könnte dies bedeuten, dass die Vermutung, er könne aus 
vorgeschichtlicher Zeit stammen (Einschätzung einer Archäologin), Bestätigung findet, zumal aufgrund 
weiterer Recherchen die historische Bedeutung dieses Weges viel größer als zunächst angenommen 
ist. Dies aber zu gegebener Zeit an anderer Stelle.  
Aber auch für die Stadt Kassel ist die Erkenntnis wichtig, dass sich hier nicht nur Menschen der Frühzeit 
aufgehalten haben, sondern auch hier gesiedelt haben in geordneten Gemeinwesen mit hoher Kultur. 
Auch Funde aus der Steinzeit, wie das Steinbeil von 2011 mitten im Stadtteil Brasselsberg geben 
Hinweise, dass die Annahmen der einschlägigen Literatur, dass das Kasseler Becken seit ca. 7 – 8.000 
Jahren besiedelt war, richtig sind. Da es damals noch keine Geschichtsschreibung gab, sind solche 
Funde extrem wichtig.  
 

Historische Informationen zum Bachlauf des Ohlsborn 
 

 
 
Dieser offizielle Kartenausschnitt gibt einen Überblick über den heutigen Status der in diesem Bereich  
befindlichen Wasserläufe. Der Bereich der Wüstung befindet sich links oberhalb des 
Autobahnparkplatzes. Er wird durch einen künstlich angelegten Bachlauf, den umgeleiteten Ohlsborn 
quer zur Hangneigung durchschnitten. Dieser wurde offensichtlich gleichzeitig mit dem Mühlbach zur 
Erhöhung der Wasserkraft für die Nordshäuser Mühle zwischen 1762 und 1840 angelegt, weil er in der 
Karte von 1762 noch nicht und in der Karte von 1840 vorhanden ist. 
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In diesem Ausschnitt aus einer Umgebungskarte fließt der Ohlsborn noch vom Baunsberg kommend 
südöstlich an Nordshausen vorbei in den Heisebach. 
 

 
 
In diesem Ausschnitt aus der Generalstabskarte von 1835-40 kann man links unten den Schriftzug 
Ohlsborn erkennen und der Bachlauf läuft jetzt quer zur Hangneigung und fließt dann als Ohlsborn 
weiter in Richtung Nordshausen, um sich im Bereich der Einmündung Hohefeldstraße / Korbacher 
Straße mit dem Mühlbach zu vereinen. Dieser Teil des Baches trägt heute wieder den Namen 
Kellersbach. Warum das einmal geändert wurde, ist nicht nachvollziehbar.  
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In diesem Kartenausschnitt von 1861 kann man die Beschriftung „Ohlsborn“ sowohl im Quellbereich als 
auch vor Nordshausen finden. Der Bach verläuft auch hier quer zur Hangrichtung und dann über die 
Kellerbachswiesen in Richtung Mühlbach. 
 

Der Bach Ohlsborn heute 
 

 
 
Hier kann man von der Nordseite der A 44 aus eine scheinbare Quellfassung erkennen, die sich aber 
bei näherem Hinsehen als Tiefbrunnen entpuppt. 
 

    
 
In diesen beiden Bildern ist der Tiefbrunnen deutlich zu erkennen. Er liegt dort, wo oberhalb am Hang 
des Baunsbergs die Quelle Ohlsborn gelegen haben muss und liegt in der Flucht des künstlichen 
Bachlaufes. 
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Hier tritt das Wasser auf der Nordseite der A 44 wieder aus und fließt dann quer zur Hangneigung in 
Richtung Kellersbach,. wahrscheinlich als Überlauf des Triefbrunnens.  
 

    
 
Ein Teil des Wassers wurde offensichtlich abgezweigt, um unterhalb am Parkplatz eine gefasste Quelle 
als Ohlsborn sprudeln lassen zu können. Im Bereich der eigentlichen Quelle ist der Hang zu steil für die 
Anlage eines Parkplatzes. Gleichzeitig hat man für diesen Strang nördlich neben der Böschung der A 
44 einen Grabenangelegt, der dann in das alte Bachbetts des Ohlsborn vor 1762 geleitet wird und das 
Wasser wieder in den Heisebach fließen lässt (s. aktuelle Karte). 
Der Nordhang des Baunsbergs und die südliche Böschung der A 44, die in den Baunsberg 
eingeschnitten wurde, werden offensichtlich durch Dränagen entwässert, um ihn zu stabilisieren. Dies 
belegen zahlreiche Dränageschächte. Außerdem gibt es noch einen Wasserlauf zur Entwässerung 
eines Grabens am Tiefpunkt des Rundwanderweges.  
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Umwelt und Naturschutz 
 

 
 

Das Gelände ist Landschaftsschutzgebiet der Stadt Kassel, wie bereits auch der Bereich, in dem zur 
Zeit ein Lärmschutzwall im Bau ist. Während dort aber vorher ein einfacher Acker war, befinden sich im 
Bereich des potentiellen nächsten Abschnitts Dichte Buschanlagen – ideal als Brutgebiet für Vögel und 
Lebensbereich für Kleintiere aller Art. Also muss auch aus diesen Gründen sensibel mit der Fläche 
umgegangen werden. 
   

Gedanken zum Lärmschutz 
 

Hier gibt es, wie allgemein bekannt sein dürfte nicht nur Wälle, sondern auch andere Maßnahmen wie 
verschiedenartige Lärmschutzwände, die überall an den Autobahnen zu sehen sind und bei denen mit 
Sicherheit auch etwas Geeignetes für den betroffenen Autobahnabschnitt zu finden ist. Aber mit denen 
kann man kein Geld verdienen, sondern die kosten nur. 
Bleiben wir deshalb erst einmal beim Wall. Zunächst stellt sich da die Frage: Wieviel Wall braucht der 
Lärmschutz? Da Schall sich immer geradlinig ausbreitet, aber auch reflektiert werden kann, muss eine 
Lärmschutzeinrichtung, also auch ein Wall höher als die Schallquelle sein und den Schall über die zu 
schützende Wohnbebauung hinweglenken. 
Da die A 44 westlich des nördlichen Parkplatzes von einer Böschung in einen Einschnitt übergeht, läuft 
hier der erforderliche Wall von ca. 4:00 m Höhe auf Null aus, wobei auch die Breite begrenzt bleibt. 
Neben dem Parkplatz ist gemäß Markierung auf dem Google-Earth-Ausschnitt bereits keine Wüstung 
mehr und einer Fortsetzung des großen Erdhügels dürfte eigentlich nichts außer dem Naturschutz im 
Wege stehen. Da aber nach Fertigstellung des Hügels durch entsprechende Begrünung wieder ein 
Ausgleich gegeben ist, müsste dies eigentlich durchführbar sein. Man kann ja so lange damit warten bis 
genügend Grün am derzeitigen Hügel vorhanden ist und so früh wie möglich mit der Bepflanzung 
beginnen.  
Um die exakte Ausdehnung des Bodendenkmals zu ermitteln, sollte man im Vorfeld das angebotene 
Bodenradar durchführen lassen und dann erst die notwendigen Entscheidungen treffen. Das Risiko, 
dass das Ergebnis gegen einen Wall spricht, müsste das Firmenkonsortium übernehmen. 
Man könnte aber auch einen Teil des Gewinns in Grabungen stecken, um dann anschließend mit dem 
Wall wieder einen finanziellen Ausgleich zu bekommen.  
Was aber, wenn ein Wall partout nicht möglich ist ? 
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Dann muss der Lärmschutz eben mit denn bereits genannten Lärmschutzwänden erstellt werden, auch 
wenn das Geld kostet. Brasselsberger Bürger habe genauso ein Recht auf Lärmschutz, wie 
Nordshäuser, Ober- oder Niederzwehrener usw. Und dieses Recht muss eingefordert werden. 
Es ist dabei auch die Frage zu klären, ob dafür überhaupt die Stadt Kassel zuständig ist, denn 
Verursacher ist eine Bundesautobahn, keine Stadtautobahn.  
Das Argument des Bestandsschutzes für Altautobahnen ist eher wackelig, denn man ist ja auch bereit 
an der A 7 auf dem Abschnitt zwischen den beiden Anschlüssen der A 44 Lärmschutzmaßnahmen 
durchzuführen wegen des zu erwartenden zunehmenden Verkehrs nach Fertigstellung der A 44 in 
Richtung Osten. Wo kommt aber dieser Verkehr her ? Von Süden gibt es die Möglichkeit auf der A 4 in 
Richtung Osten zu fahren, ohne Kassel zu tangieren. Von Norden biegt man auch vor Kassel ab. Also 
kommt die erwartete Verkehrszunahme von Westen über die A 44 an den bereits erwähnten Stadtteilen 
und ihren Bewohnern vorbei. Bestand ist eine unveränderte Größenordnung. Hier hat aber bereits seit 
mehr als 20 Jahren eine Verkehrszunahme stattgefunden, die ihren Höhepunkt mit der Fertigstellung 
der A 44 erreichen wird. 
Hier sollte man von der Stadt erwarten, dass sie sich ganz energisch für den notwendigen Lärmschutz 
auf Kosten des Verursachers, nämlich des Bundes, einsetzt, wie sie es ja auch für die Anwohner der  
A 7 am Lindenberg und am Eichwald getan hat. Sie sollte sich nicht dem Verdacht aussetzen, dass ihr 
nicht alle Bürger gleich viel wert sind. 
 

Fazit 
 

Der Ortsbeirat Brasselsberg sollte kompromisslos den notwendigen Lärmschutz für seine Bürger unter 
Wahrung der kulturhistorischen Belange fordern und sich nicht mit einem entweder oder unter Druck 
setzen lassen. Dass ein sowohl als auch möglich ist dürfte dieses Arbeitspapier hinreichen belegt 
haben. 
 

Anmerkungen 
 

Dieses ist ein Arbeitspapier, das bei erweiterten Erkenntnissen entsprechend ergänzt werden kann. 
Dies wird dann durch Auflage und Datum kenntlich gemacht.  
Die vorangestellten Informationen zu den Wüstungen und dem Gewässer Ohlsborn, sollen die durch 
örtliche und theoretische Recherchen gewonnenen Erkenntnisse, auch denen zugänglich machen, die 
bisher nicht die Möglichkeit hatten, sich intensiver mit der Örtlichkeit zu beschäftigen.   
 
 
Aufgestellt: Kassel, den 04.06.12 
 

Dipl.Ing. Karl-Martin Roßner - Architekt i.R. 
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         HNA 20.03.12 
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HNA 23.05.12                      HNA 29.03.12
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           HNA 25.05.12 (letzter Absatz) 


